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M it dem ersten Massnahmen-
paket zur Energiestrategie 
2050 (ES  2050) w ird das 

Energiegesetz (EnG) per 1.  Januar 2018 
vollständig revidiert, was auch die 
Eigenverbrauchsregelung stark betrifft. 
Der Gesetzgeber setzt bei der effizien-
ten Nutzung von dezentral produzierter 
Energie hohe Erwartung in die Eigen-
verbrauchsregelung. Durch den zusätz-
lichen Einsatz von intelligenten Steuer- 
und Regelsystemen kann beispielsweise 
der Verbrauch aktiv dem aktuellen 
Angebot an Energie angepasst oder 
durch Dritte gesteuert werden.

Das revidierte EnG ist bekannt und 
wird auf den 1.  Januar 2018 in Kraft 
gesetzt. Die revidierte Energieverord-
nung (EnV), welche die Regelungen aus 
dem EnG präzisiert, wird aber voraus-
sichtlich erst im November 2017 veröf-
fentlicht. Der VSE hat sich für eine Über-
gangsfrist zur Umsetzung der Regelun-
gen eingesetzt, da die Einführung von 
neuen Prozessen, die Anpassung der 
Systeme und weitere Vorbereitungsar-
beiten deutlich mehr als einen Monat in 
Anspruch nehmen werden. Noch ist aber 
unklar, ob und in welchem Masse dieses 
Anliegen aufgenommen wird.

Von der Gemeinschaft zur 
individuellen Optimierung
Den Pionieren der Elektrizitätsversor-
gung war vor gut 100 Jahren schnell 
klar, dass eine gemeinsame Energiever-
sorgung zuverlässiger und günstiger 
aufzubauen ist als viele individuelle 
dezentrale Installationen. Aus diesem 
Grund haben sich zuerst die Endver-
braucher in den Dörfern, danach Regio-
nen und am Schluss die Nationen mitei-
nander verbunden. Nur auf diese Weise 
konnte die heute vorhandene hohe Ver-
fügbarkeit zu günstigen Kosten für die 
Endverbraucher realisiert werden. 

Als Folge der ES  2050 | Die Eigenverbrauchsregelung wurde 2013 im Energiegesetz 
als zusätzliches Förderinstrument für erneuerbare Energien verankert. Sie ermög-
licht Endverbrauchern mit eigener Produktion, die produzierte Energie selbst zu 
verbrauchen. Diese können so Energiekosten, Netznutzungsentgelte und gesetz-
liche Abgaben einsparen und die eigene Produktionsanlage schneller amorti-
sieren.

Eigenverbrauch: Viele 
Änderungen stehen an
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Heute geht der Trend, unterstützt 
von der Entwicklung neuer Technolo-
gien, in eine andere R ichtung: Die 
Politik möchte heimische dezentrale 
Produktion fördern, indem sie zusätz-
lich zur kostendeckenden Einspeise-
vergütung den Eigenverbrauch stärkt. 
Damit einher geht, dass mit der Revi-
sion der St romversorg u ngsverord-
nu ng (St romV V ) i m R ahmen der 
ES  2050 möglicher weise auch die 
Tar i fier u ngsregeln f ü r d ie Net ze-
bene  7 dahingehend geändert werden, 
dass Leistungstarife nur noch einge-
schränkt möglich sind und 70 % der 
Netznutzung auf Basis von A rbeitsta-
r ifen i n Rechnung gestellt werden 
müssen. Wer dank eigener Produktion 
weniger Energie aus dem Netz bezieht, 
kann damit neben den Kosten für die 
Energie Netzentgelte und gesetzliche 
Abgaben einsparen. Die Kosten f ür 
die Netzinfrastruktur reduzieren sich 
durch den Eigenverbrauch allerdings 
nicht, da die Eigenverbraucher in der 
Regel nach wie vor dieselbe Netzkapa-
zität in A nspruch nehmen wie vor Ein-
r ichtung des Eigenverbrauchs ( bei-
spielsweise aufgrund des Strombezugs 
aus dem Net z i m W i nter). Wann 
immer die eigene Produktion ausfällt 
oder n icht genü gend L ei st u ng 
erbringt, kann Energie aus dem Netz 
bezogen werden. In einem Tar i fie-
rungssystem, das primär auf der bezo-
genen elektrischen Arbeit basiert, pro-
fit ieren die Eigenverbraucher von 
einer Umver teilung der Netzkosten 
zu lasten der Endverbraucher ohne 
eigene Produktion. 

Würde die Eigenverbrauchsregelung 
um eine verursachergerechte Tarifie-
rung ergänzt, wäre das für alle Endver-
braucher und f ür die Netzbetreiber 
positiv, da diese erlaubte, tatsächlich 
Netzkapazität und damit Netzkosten 
einzusparen. Gelingt es einer Eigen-
verbrauchsgemeinschaft mit eigener 
Produktion, durch Anpassung des Ver-
brauchsverhaltens und gegebenenfalls 
durch den Einsatz von Speichern, den 
Leistungsbezug langfristig zu verrin-
gern, reduziert sie die Netzkosten und 
sollte daher auch weniger Netzentgelte 
bezahlen müssen. Genau dies sollte 
sich in den Netztarifen spiegeln. Aller-
dings fokussieren sowohl die beste-
henden als auch die im R ahmen der 
ES  2050 geplanten Vorgaben zur Tari-
fierung alleine auf eindimensionale, 
i nd iv iduel le E i nspa r u ngen bei m 

Eigenverbraucher. Der Einsatz intelli-
genter Steuer ungen beim Eigenver-
braucher, welche auch eine effiziente 
Netzinfrastruktur unterstützen, wird 
nicht belohnt.

Da das Verteilnetz an vielen Stellen 
verstärkt oder ausgebaut werden muss, 
um die dezentrale Produkt ion zu 
ermöglichen, w irkt der Zubau an 
dezentraler Produktion als Kostentrei-
ber für die Verteilnetze. Die sinkende 
Beteiligung der Eigenverbraucher an 
den Netzkosten wird die Tarife noch 
weiter ansteigen lassen. Um die Kosten 
für den Netzausbau möglichst zu opti-
mieren, müssen die Netzbetreiber eine 
rechtliche Grundlage erhalten, um ver-
ursachergerechte Tarife anwenden zu 
können. 

Voraussetzungen für den 
Eigenverbrauch
Die Grundidee des Eigenverbrauchs 
bleibt mit der ES  2050 erhalten: End-
verbraucher mit eigener Produktion 
sollen die Energie am Ort der Produk-
tion selbst verbrauchen können. Dieser 
Grundsatz wird durch eine in der Ener-
gieverordnung noch zu definierende 
Auslegung der räumlichen Ausdeh-
nung des «Orts der Produktion» ausge-
weitet: Gr u ndeigent ü mer können 
zukünftig unter gewissen Vorausset-
zungen eine Eigenverbrauchsgemein-
schaft (EVG) für mehrere Endverbrau-
cher oder eine EVG mit mehreren 
Grundeigentümern einrichten. In wel-
chem Ausmass dies benachbar te 
Grundstücke umfasst, wird in der Ver-B
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ordnung präzisiert. Als Grundeigentü-
mer werden im Sinne der Energiege-
set zgebu ng neben Haus- auch 
Stockwerkeigentümer und Inhaber von 
Baurecht bezeichnet. Die Produktions-
technologie und Besitzverhältnisse der 
Produktionsanlagen sind für die Eigen-
verbrauchsregelung nicht relevant. 

Voraussetzungen zur  
Bildung einer EVG
Der Grundeigentümer meldet dem Ver-
teilnetzbetreiber (VNB) die Gründung 
oder Veränderung einer EVG mindes-
tens drei Monate im Voraus an. Hierbei 
wird der Ort der Produktion definiert 
und somit die Ausdehnung der Eigen-
verbrauchsgemei nschaft festgeleg t. 
Aktuell kann die Bildung einer EVG hin-
ter einem bestehenden Netzanschluss-
punkt erfolgen. Gemäss der Vernehm-
lassungsversion der EnV ist davon 
auszugehen, dass Netzanschlüsse mög-
licherweise zusammengelegt werden 
können. Die finale Regelung ist derzeit 
noch offen. Klar ist nur, dass das Verteil-
netz nicht für den Eigenverbrauch bean-
sprucht werden darf.

Aus Sicht des VSE sollten nicht ganze 
Quartiere, sondern nur zusammenhän-
gende Endverbraucher wie ein Mehrfa-
milienhaus, ein Spital mit mehreren 

Gebäuden oder ein Einkaufszentrum 
eine Eigenverbrauchsgemeinschaft bil-
den, sofern sie hinter dem gleichen 
(Haus-)Anschlusspunkt angeschlossen 
sind. Der (Haus-)Anschlusspunkt wird 
gewählt, da er die elektrische Eigen-
tumsgrenze zwischen Verteilnetz und 
Hausinstallation kennzeichnet. Die 
Netzinfrastruktur sollte grundsätzlich 
nicht verändert werden, nur um von der 
gerade aktuellen Förderung zu profitie-
ren, da die Infrastruktur die heutigen 
Fördermechanismen vermutlich deut-
lich überleben wird. Der Ort der Pro-
duktion sollte bei bestehenden Gebäu-
den som it über die bestehende 
Netzinfrastruktur definiert werden.

Bei Neuanschlüssen legt der Netzbe-
treiber den (Haus-)Anschlusspunkt auf 
der Basis von technischen und wirt-
schaftlichen Kriterien fest. Hierbei sind 
aus Sicht des VSE die Prinzipien des 
Netzausbaus zu beachten, wie die Ver-
meidung von parallelem Leitungsbau 
und die Vermeidung von Querungen 
öffentlicher Infrastruktur (Stras sen). 
Dies vorausgesetzt, kann der Wunsch 
des Anschlussnehmers, Eigenverbrauch 
über mehrere Parzellen beziehungs-
weise Gebäudeeinheiten umzusetzen, 
bei der Wahl des Anschlusspunktes mit-
berücksichtigt werden.

Daneben muss gemäss den Vorgaben 
des neuen Energiegesetzes bei einem 
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 
die Produktionsleistung betrachtet wer-
den. Ein Zusammenschluss zum Eigen-
verbrauch mit mehreren Verbrauchs-
stätten ist nur zulässig, sofern die 
gesamte Produktionsleistung am Ort 
der Produktion im Verhältnis zur 
A nschlussleistu ng am Messpu nk t 
erheblich ist. Wie viel Energie im lau-
fenden Betrieb erzeugt wird, ist für die 
Bildung einer EVG dagegen unerheb-
lich. Im ersten Entwurf der EnV wurde 
ein Verhältnis von 10 % vorgeschlagen, 
worauf der VSE im Rahmen der Ver-
nehmlassung eine Erhöhung auf 30 % 
gefordert hat. 

Und die Endverbraucher?
R ichtet ein Grundeigentümer für seine 
Mieter Eigenverbrauch ein, können sich 
diese zum Zeitpunkt der Einrichtung 
für die Versorgung durch ihren Grund-
eigentümer oder die Beibehaltung der 
Grundversorgung durch den Verteil-
netzbetreiber entscheiden. Später kön-
nen sie nur aus dem Eigenverbrauch 
austreten, wenn der Grundeigentümer 
seine Pflichten vernachlässigt oder der 
Endverbraucher sein Recht auf Markt-
zugang wahrnimmt (sofern sein End-
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verbrauch mehr als 100  MWh beträgt). 
Bei Neubauten kann Eigenverbrauch 
eingerichtet werden, bevor die Mieter 
bekannt sind. 

Da der VNB den Zusammenschluss 
zum Eigenverbrauch gemäss EnG wie 
einen Endverbraucher zu behandeln 
hat, werden die Rechte und P flichten 
des VNB aus der Stromversorgungsge-
setzgebung (wie StromVG, EnG oder 
NI V) künftig gegenüber dem Zusam-
menschluss respektive dem Grundei-
gentümer und nicht mehr gegenüber 
den ei n zelnen Verbrauchsstät ten 
innerhalb des Zusammenschlusses gel-
tend gemacht. So wird der Netzbetrei-
ber beispielsweise den Ansprechpart-
ner f ür den Eigenverbrauch über 
geplante Abschaltungen informieren. 
Die Weitergabe dieser Informationen 
im Innenverhältnis der EVG ist Sache 
der EVG.

Marktzugang
Eine EVG kann die Energie auf dem 
freien Markt einkaufen, falls sie (also 
alle Mitglieder zusammen) mehr als 
100  MWh Jahresverbrauch aufweist. 

Die einzelnen Endverbraucher behal-
ten ihr Recht auf Marktzugang, wenn 
sie sich einer EVG anschliessen. Nimmt 
ein Mieter oder Pächter dieses Recht in 
Anspruch, muss der Grundeigentümer 
die Versorgung durch einen anderen 
Energielieferanten sicherstellen.

Messung und Abrechnung
Der Zusammenschluss zum Eigenver-
brauch verfügt gegenüber dem Netzbe-
treiber über einen Messpunkt hinter 
dem (Haus-)Anschlusspunkt, an wel-
chem der Bezug aus dem Netz und der 
Überschuss gemessen werden. Der 
Netzbetreiber rechnet diese Messung 
mit dem Ansprechpartner des Zusam-

menschlusses ab. Die Verbrauchsmes-
sungen innerhalb des Zusammen-
schlusses zum Eigenverbrauch sowie 
die internen Messungen sind Sache der 
Gr undeigentümer respek t ive i hrer 
Dienstleister. Die Eigenverbrauchsre-
gelung gilt für den Verbrauch zeitgleich 
erzeugter und (eigen-)verbrauchter 
elektrischer Energie; Net Metering ist 
also nicht zulässig. Nur im Zusammen-
hang mit internen Speichern kann der 
Verbrauch zeitlich versetzt zur Erzeu-
gung stattfinden. 

Der Grundeigentümer ist für die Mes-
sung der einzelnen Endverbraucher 
zuständig. Er ist damit auch verantwort-
lich, die gesetzlichen Anforderungen an 
die Messung und die Zähler einzuhal-
ten. Bei Produktionsanlagen mit einer 
Anschlussleistung von mehr als 30  kVA 
ist das Erfassen der Nettoproduktion 
sowie der Herkunftsnachweise obligato-
risch. Eine Lastgangmessung mit auto-
matischer Datenübermittlung ist derzeit 
für diese Anlagen vorgeschrieben. 

Kosten bei der Gründung einer 
Eigenverbrauchsgemeinschaft
Jegliche zur Umsetzung der Eigenver-
brauchsregelu ng vorz u nehmenden 
Veränder ungen der Installat ionen, 
Messeinrichtungen und Messdaten 
(Umverdrahtung, Einbau und Wechsel 
von Zählern etc.) sind vollständig durch 
den Grundeigentümer zu tragen. Auch 
die Kosten für allfällige Anpassungen 
am Netzanschluss, den Rückbau von 
Netzelementen oder die Abschreibung 
nicht amortisierter Infrastruktur sind 
vom Grundeigentümer zu tragen. 

Sicherheitsnachweis
Die Verordnung über elektrische Nie-
derspannungsinstallationen verpflich-
tet Eigentümer, ihre Installationen 

nach der Erstellung und dann in festge-
legten Abständen überprüfen zu las-
sen. Die Netzbetreiber sind verpflich-
tet, die Eigentümer sechs Monate vor 
Ablauf der Kontrollperiode schriftlich 
aufzufordern, einen neuen Sicherheits-
nachweis einzureichen. Wie mit einer 
EVG, deren Mitglieder unterschiedli-
chen oder nicht bekannten Kontrollpe-
rioden unterliegen, umgegangen wird, 
ist hier noch offen. 

Weiteres Vorgehen
Bestehende Verträge und Regelungen, 
welche den Eigenverbrauch betreffen 
und vor Inkrafttreten des EnG am 
1.  Januar 2018 abgeschlossen wurden, 
sind hinsichtlich der neuen Gesetzge-
bung auf Revisionsbedarf zu analysie-
ren.

Eine A rbeitsgr uppe hat im Fr üh-
ling 2017 im Auftrag der Netzw irt-
schaf tskomm ission begonnen, das 
VSE-Handbuch Eigenverbrauchsrege-
lung zu überarbeiten. Dieses Handbuch 
beschreibt die Schnittstelle zwischen 
den Netzbetreibern und den Eigen-
verbrauchsgemeinschaften respektive 
den Eigenverbrauchern. Die Prozesse 
und Vorgänge im Innern einer EVG 
werden im Dokument bew usst nicht 
beschrieben. Der Netzbetreiber hat 
weder Rechte noch P flichten bezüg-
lich des Innenverhältnisses einer EVG. 
Mit Bekanntwerden der neuen Verord-
nungsregelungen wird die Überarbei-
tung weitergeführt, so dass im ersten 
Halbjahr 2018 mit der Veröffentlichung 
des neuen Handbuchs gerechnet wer-
den kann. 
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